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5 1 . Verordnung: Abänderung der Beförderungsteuer-Durchführungsverordnung.
5 2 . Verordnung: Durchführung von jährlichen Erhebungen über die land- und forstwirtschaftliche Erzeugung

und deren Grundlagen.
5 3 . Verordnung: Abänderung und Ergänzung der Verordnung, betreffend die Regelung der Arzneipreise in

Apotheken.
5 4 . Verordnung: Errichtung je einer weiteren Notarstelle in Linz und Vöcklabruck.
5 5 . Kundmachung: Ermächtigung der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz zur Einrichtung der erweiterten Vormund-

schaft für die Sprengel der Bezirksgerichte Leibnitz, Wildon und Arnfels.
56. Kundmachung: Beitritt der Republik Österreich zur „Technischen Einheit im Eisenbahnwesen, Fassung 1938°.

5 1 . Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen vom 31. Jänner 1951 über die Ab-
änderung der Beförderungsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung vom 2. Juli 1949, BGBl.

Nr. 179.

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 18. Mai
1949, BGBl.-Nr. 123, über die Einhebung einer
Beförderungsteuer (Beförderungsteuergesetz)
wird verordnet:

Im § 4 Abs. 1 lit. b der Verordnung des
Bundesministeriums für Finanzen vom 2. Juli
1949, BGBl. Nr. 179, zur Durchführung des
Bundesgesetzes vom 18. Mai 1949, BGBl. Nr. 123,
über die Einhebung einer Beförderungsteuer
(Beförderungsteuer - Durchführungsverordnung)
tritt an die Stelle der Zahl „4" die Zahl „20".

Margarétha

5 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 1. Fe-
bruar 1951, betreffend die Durchführung
von jährlichen Erhebungen über die land-
und forstwirtschaftliche Erzeugung und

deren Grundlagen.

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Z. 3 und Abs. 2
Z. 3 und des § 4 Abs. 1 und 2 des Bundesge-
setzes vom 12. Juli 1950, BGBl. Nr. 160, über
die Bundesstatistik, in der Fassung des Bundes-
gesetzes vom 15. Dezember 1950, BGBl. Nr. 33/
1951, wird im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzleramt verordnet wie folgt:

§ 1. Die Durchführung von jährlichen Er-
hebungen über die land- und forstwirtschaft-
liche Erzeugung und deren Grundlagen wird
hinsichtlich folgender Merkmale angeordnet:

a) Ausmaß der land- und forstwirtschaft-
lichen Flächen nach Kultur- und Fruchtart
sowie der nicht landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen;

b) Bestand und Zuwachs von Pferden, Maul-
tieren, Mauleseln, Rindern, Schweinen,
Schafen, Ziegen, Geflügel (Gänse, Enten,
Hühner und Truthühner), Kaninchen und
Bienenvölkern nach Art, Alter und Ge-
schlecht;

c) Schlachtung von Pferden, Maultieren,
Mauleseln, Rindern, Schweinen und
Schafen nach Art und Geschlecht.

§ 2. Stichtage für die Durchführung der Er-
hebungen hinsichtlich der im § 1 lit. a genannten
Merkmale sind — mit Ausnahme der Wein-
gartenerhebung, für welche der 16. August als
Stichtag festgesetzt wird — der 20. Mai, hin-
sichtlich der im § 1 lit. b und c genannten Merk-
male der 3. Dezember, bezüglich der Schweine
außerdem der 3. März, 3. Juni und 3. September.

§ 3. Die Durchführung der im § 1 genannten
Erhebungen obliegt dem Österreichischen Sta-
tistischen Zentralamt.

Kraus

5 3 . Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 4. Februar 1951,
womit die Verordnung vom 23. Februar
1950, BGBl. Nr. 79, betreffend die Regelung
der Arzneipreise in Apotheken, abgeändert

und ergänzt wird.

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens, wird verordnet:
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Artikel I.

Die Verordnung der Bundesministerien für
soziale Verwaltung und für Inneres vom 23. Fe-
bruar 1950, BGBl. Nr. 79, betreffend die Rege-
lung der Arzneipreise in Apotheken, in der
Fassung der Verordnung vom 28. November
1950, BGBl. Nr. 238, wird wie folgt abgeändert
und ergänzt:

1. § 2 hat zu lauten:
„Apotheken und Hausapotheken führende

Ärzte haben mit den im § 3 vorgesehenen Aus-
nahmen dem Bund, den Ländern und den Ge-
meinden, sowie den von ihnen verwalteten Fonds
und Anstalten, dann den Trägern der Sozial-
versicherung und gemeinnützigen Kranken-
anstalten einen Nachlaß zu gewähren. Dieser
Nachlaß hat bei magistralen Verschreibungen
für Apotheken 15 v. H., bei Hausapotheken
führenden Ärzten 24 v. H., bei pharmazeutischen
Spezialitäten mit einem Zuschlag von mehr als
40 v. H., für Apotheken und Hausapotheken
führende Ärzte 10 v. H. zu betragen."

2. Im § 3 Abs. 1 lit. a hat es statt „5 v. H."
„6'5 v. H." und statt „6 v. H." „7'5 v. H." zu
heißen.

Artikel II.

Die in der Anlage zu § 1 Abs. 3 der Verord-
nung angeführten „Grundsätze für die Ermitt-
lung der Ansätze der vorläufigen Arzneitaxe
1950" werden wie folgt geändert:

1. Im Abschnitt I Z. 2 Abs. 5 hat es statt
„20 Groschen" nunmehr „25 Groschen" zu
heißen.

2. Im Abschnitt I Z. 7 Abs. 1 hat es statt
„S 2'30" „S 3'—" zu lauten.

3. Im Abschnitt I Z. 7 Abs. 3 hat es statt
„40 Groschen" nunmehr „50 Groschen" zu
heißen.

4. Abschnitt II Z. 10 Abs. 5 hat zu lauten:
"Als Vergütungen sind in die Berechnung ein-

zusetzen:

5. Abschnitt III Z. 20 hat zu lauten:
„Für die Zubereitung einer Arznei und ihre

Herrichtung zur Abgabe wird einschließlich des
etwa erforderlichen Korkes, der Überdecke, der
Papierkapsel, des Papierbeutels vergütet
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Artikel III.

Die Bestimmungen des Art. II 2. 1, 3 und 4
treten am 1. April 1951, die übrigen Bestim-
mungen dieser Verordnung an dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.

Maisel

54. Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 5. Februar 1951 über die
Errichtung je einer weiteren Notarstelle in

Linz und Vöcklabruck.

Auf Grund des § 9 der Notariatsordnung vom
25. Juli 1871, RGBl. Nr. 75, wird je eine weitere
Notarstelle im Sprengel des Landesgerichtes Linz
mit dem Amtssitz in der Stadt Linz und im
Sprengel des Kreisgerichtes Wels mit dem Amts-
sitz in Vöcklabruck errichtet.

Tschadek

55 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Justiz vom 14. Februar 1951 über die
Ermächtigung der Bezirkshauptmannschaft
Leibnitz zur Einrichtung der erweiterten
Vormundschaft für die Sprengel der Bezirks-

gerichte Leibnitz, Wildon und Arnfels.

Der Präsident des Oberlandesgerichtes Graz
hat auf Grund des Bundesgesetzes vom 13. Juli
1928, BGBl. Nr. 194, und der Verordnung vom
23. Jänner 1929, BGBl. Nr. 54, in der Fassung
der Verordnung vom 28. September 1932,
BGBl. Nr. 302, die Bezirkshauptmannschaft
Leibnitz zur erweiterten Vormundschaft für die
Sprengel der Bezirksgerichte Leibnitz, Wildon
und Arnfels ermächtigt und ihr die im § 3 des
Bundesgesetzes vom 13. Juli 1928, BGBl. Nr. 194,
angeführten Befugnisse übertragen.

Tschadek

56. Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 19. Februar 1951 über den Beitritt der
Republik Österreich zur „Technischen Ein-

heit im Eisenbahnwesen, Fassung 1938".

Die Republik Österreich ist der „Technischen
Einheit im Eisenbahnwesen, Fassung 1938" bei-
getreten.
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Die österreichische Beitrittsurkunde ist am
2. Oktober 1950 vom Bundesminister für Ver-
kehr und verstaatlichte Betriebe unterfertigt und
hierauf bei der Regierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft hinterlegt worden. Als Tag
der Wirksamkeit des österreichischen Beitrittes
wurde von der Regierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft den Vertragsstaaten der „Tech-

nischen Einheit im Eisenbahnwesen, Fassung
1938" der 2. Oktober 1950 bekanntgegeben.

Die „Technische Einheit im Eisenbahnwesen
— Fassung 1938" ersetzt die im RGBl. Nr. 150/
1914 kundgemachte „Technische Einheit im
Eisenbahnwesen, Fassung 1913".

Figl


